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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM UMFORMEN EINES VERPACKUNGSELEMENTS

(57) Vorrichtung (1) zum Umformen eines Verpa-
ckungselements (2, 13), das zumindest teilweise aus ei-
nem faserbasierten Packmaterial besteht, zumindest
aufweisend:
- eine Matrize (3) mit zumindest einer Formkavität (4);
- zumindest einen Stempel (5), mit dem das Verpa-
ckungselement (2, 13) zur Ausbildung zumindest einer
Formung (6.1, ..., 6.6) in die zumindest eine Formkavität
(4) ziehbar ist;
- zumindest einen Niederhalter (7, 8) zum Niederhalten
des Verpackungselements (2, 13) in einem Spalt (9); und

- zumindest ein Fixierungselement (10), mit dem in zu-
mindest einem Bereich des Spalts (9) ein Nachfließen
des Verpackungselements (2, 13) beim Ausbilden der
zumindest einen Formung (6.1, ..., 6.6) zumindest redu-
zierbar ist, wobei sich das zumindest eine Fixierungse-
lement (10) zumindest teilweise durch den Spalt (9) er-
streckt.

Zudem wird ein Verfahren zum Umformen eines Ver-
packungselements (2, 13), das zumindest teilweise aus
einem faserbasierten Packmaterial besteht, mit einer sol-
chen Vorrichtung (1) vorgeschlagen.



EP 4 368 382 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Umformen eines Verpa-
ckungselements. Das Verpackungselement ist insbe-
sondere zur Herstellung einer Verpackung zum Verpa-
cken eines Packguts verwendbar. Die Verpackung kann
insbesondere zum Verpacken einer Vielzahl von Portio-
nen des Packguts in voneinander getrennten Aufnahme-
kavitäten dienen.
[0002] Bei dem Packgut kann es sich beispielsweise
um ein Medikament, zum Beispiel in Form zumindest ei-
ner Tablette, handeln. Das Packgut kann insbesondere
einzeln aus der Verpackung entnehmbar sein. Dabei
kann es vorteilhaft sein, wenn weitere Portionen des
Packguts in der Verpackung verbleiben und durch die
Verpackung auch nach der Entnahme einzelner Portio-
nen des Packguts weiterhin durch die Verpackung ge-
schützt sind. Solche Verpackungen werden regelmäßig
auch als "Blister" oder "Blisterverpackung" bezeichnet.
Bei der Verpackung kann es sich auch um eine Clams-
hell-Verpackung handeln, beispielsweise zur Verpa-
ckung zumindest einer Zahnbürste.
[0003] Bekannte Verpackungen können beispielswei-
se eine Kunststoffstruktur aufweisen, in der Aufnahme-
kavitäten für das Packgut durch Umformen ausgebildet
sind. Die Aufnahmekavitäten können mit einer, beispiels-
weise metallischen, Folie verschlossen sein, durch die
das Packgut zur Entnahme aus den Aufnahmekavitäten
hindurchdrückbar ist. Alternativ können Verpackungen
zumindest teilweise auch aus einem faserbasierten
Packmaterial, wie zum Beispiel Papier oder Pappe, ge-
bildet werden, um beispielsweise ein Recyceln der Ver-
packung zu erleichtern. Nachteilig an dem faserbasierten
Packmaterial ist jedoch dessen geringere Umformbar-
keit, insbesondere beim Tiefziehen. Das faserbasierte
Packmaterial reduziert daher eine Gestaltungsfreiheit
des Verpackungselements, weil das Packmaterial zur
Vermeidung von Rissen nicht über eine zulässige Dehn-
grenze gedehnt werden darf.
[0004] Die DE 10 2013 107 931 A1 offenbart eine Vor-
richtung zum Umformen eines flach liegenden Material-
zuschnitts aus insbesondere Naturfasern, wie zum Bei-
spiel Papier oder Karton. Die Vorrichtung umfasst eine
Matrize mit einer Formkavität und einen Stempel, mit
dem der Materialzuschnitt in die Formkavität ziehbar ist.
Zudem umfasst die Vorrichtung einen Niederhalter zum
Niederhalten des Materialzuschnitts beim Umformen.
[0005] Die WO 2007/106 367 A2 offenbart eine Vor-
richtung zur Herstellung eines Tabletts für Lebensmittel,
das aus einem Pappkörper besteht, der in einen Kunst-
stoffrahmen eingefasst ist. Die Vorrichtung umfasst eine
Gießform mit einer Naseneinheit und einer
Prägeeinheit . Beim Schließen der Gießform wird ein Bo-
denabschnitt eines Zuschnitts zwischen der Nasenein-
heit und der Prägeeinheit zunächst geprägt und anschlie-
ßend Seitenlaschen des Zuschnitts durch die Gießform
entlang von Faltenlinien gebogen, sodass der Pappkör-

per entsteht. Im geschlossenen Zustand der Gießform
halten Pins der Gießform (Flanschabschnitte des Papp-
körpers (70) bei einem Gießvorgang zur Herstellung des
Kunststoffrahmens in einer definierten Position.
[0006] DE 10 2016 104 375 A1 offenbart eine Vorrich-
tung zum Klemmen, Halten und/oder Führen von flächi-
gem Material aus Naturfasern beim dreidimensionalen
Umformen. Die Vorrichtung umfasst eine Matrize mit ei-
ner Formkavität sowie einen Stempel, mit dem das flä-
chige Material in die Formkavität ziehbar ist. Zudem um-
fasst die Vorrichtung einen Niederhalter.
[0007] Die US 2015/0 008 621 A1 offenbart eine Vor-
richtung zum Tiefziehen eines Papierzuschnitts, die eine
Matrize mit einer Formkavität und einen Stempel, mit
dem der Papierzuschnitt in die Formkavität ziehbar ist,
umfasst. Zudem weist die Vorrichtung einen Niederhalter
auf.
[0008] Hiervon ausgehend ist es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, die mit Bezug auf den Stand der Tech-
nik geschilderten Probleme wenigstens teilweise zu lö-
sen und insbesondere eine Vorrichtung zum Umformen
eines Verpackungselements anzugeben, die größere
Umformgrade des Verpackungselements ermöglicht.
Zudem soll auch ein Verfahren zum Umformen eines
Verpackungselements angegeben werden, das größere
Umformgrade des Verpackungselements ermöglicht.
[0009] Diese Aufgaben werden gelöst mit einer Vor-
richtung und einem Verfahren gemäß den Merkmalen
der unabhängigen Ansprüche. Weitere vorteilhafte Aus-
gestaltungen sind in den abhängig formulierten Ansprü-
chen sowie in der Beschreibung und insbesondere auch
in der Figurenbeschreibung angegeben. Es ist darauf
hinzuweisen, dass der Fachmann einzelne Merkmale in
technologisch sinnvoller Weise miteinander kombinieren
kann und damit zu weiteren Ausgestaltungen der Erfin-
dung gelangt.
[0010] Hierzu trägt eine Vorrichtung zum Umformen
eines Verpackungselements, das zumindest teilweise
aus einem faserbasierten Packmaterial besteht, bei, die
zumindest Folgendes aufweist:

- eine Matrize mit zumindest einer Formkavität;
- zumindest einen Stempel, mit dem das Verpa-

ckungselement zur Ausbildung zumindest einer For-
mung in die zumindest eine Formkavität ziehbar ist;

- zumindest einen Niederhalter zum Niederhalten des
Verpackungselements in einem Spalt; und

- zumindest ein Fixierungselement, mit dem in zumin-
dest einem Bereich des Spalts ein Nachfließen des
Verpackungselements beim Ausbilden der zumin-
dest einen Formung zumindest reduzierbar ist, wo-
bei sich das zumindest eine Fixierungselement zu-
mindest teilweise durch den Spalt erstreckt.

[0011] Das (umgeformte) Verpackungselement ist ins-
besondere zur Herstellung einer Verpackung zum Ver-
packen eines Packguts verwendbar. Die Verpackung
kann beispielsweise nach Art eines Blisters, einer Blis-
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terverpackung, einer Mehrfachkavitätenverpackung
und/oder einer Clamshell-Verpackung ausgebildet sein.
Bei dem Packgut kann es sich beispielsweise um ein
Medikament, ein Laborutensil, ein Gewürz, etc. handeln.
Das Packgut kann, beispielsweise nach Art zumindest
einer Tablette und/oder zumindest einer Kapsel, portio-
niert sein. Die Verpackung kann zumindest ein Verpa-
ckungselement, beispielsweise zumindest ein erstes
Verpackungselement und/oder zumindest ein zweites
Verpackungselement, aufweisen.
[0012] Die Vorrichtung kann eine Fertigungsmaschine
zur Herstellung der Verpackung, eine Bearbeitungssta-
tion für eine Fertigungsmaschine zur Herstellung der Ver-
packung und/oder eine Tiefziehpresse sein. Die Ferti-
gungsmaschine ist bevorzugt mit verschiedenen Bear-
beitungsstationen ausgeführt, die ein, insbesondere von
einer Rolle (ggf. als Endlosmaterial) oder als Zuschnitt,
bereitgestelltes, faserbasiertes Packmaterial bearbeiten
können, um daraus die Verpackung herzustellen. Bevor-
zugt kann die Fertigungsmaschine dazu eingerichtet
sein, die Verpackung bei ihrer Herstellung mit dem Pack-
gut zu befüllen.
[0013] Das Verpackungselement besteht zumindest
teilweise oder vollständig aus einem faserbasierten
Packmaterial. Das Verpackungselement kann (vor dem
Umformen) insbesondere flach und/oder eben ausgebil-
det sein. Beispielsweise kann das faserbasierte Pack-
material eine Materialstärke bzw. Dicke von 0,1 mm bis
2 mm aufweisen. Das faserbasierte Packmaterial des
Verpackungselements kann eine Beschichtung aus zu-
mindest einem weiteren Material aufweisen und/oder mit
zumindest einem weiteren Material getränkt sein. Die Be-
schichtung kann beispielsweise auf einer Innenseite
und/oder einer Außenseite des Verpackungselements
ausgebildet sein. Das faserbasierte Packmaterial des
Verpackungselements kann insbesondere auf der (zu
zumindest einer Aufnahmekavität der Verpackung hin
ausgerichteten) Innenfläche eine Barriereschicht aufwei-
sen.
[0014] Die Barriereschicht kann beispielsweise eine
polymere Beschichtung, eine Lackierung, eine Lasur
oder eine ähnliche Behandlung der Oberfläche des fa-
serbasierten Packmaterials umfassen, welche auf der In-
nenfläche des Verpackungselements aufgebracht ist.
Die Barriereschicht kann die Innenfläche des Verpa-
ckungselements bilden. Die Barriereschicht kann über
die gesamte Innenfläche des Verpackungselements
ausgebildet sein oder die gesamte Innenfläche des Ver-
packungselements bilden.
[0015] Das faserbasierte Packmaterial ist insbesonde-
re ein Papier oder ein Karton. Je nach Stärke/Dicke und
Aufbau spricht man auch von einem Verpackungskarton
oder einem Verpackungspapier. Der Begriff "Karton" be-
zeichnet einen flächigen Werkstoff, der im Wesentlichen
aus Fasern (insbesondere Fasern aus pflanzlicher Her-
kunft) besteht. Insbesondere handelt es sich um einen
Werkstoff aus Zellulosefasern. Ein solcher Werkstoff
wird bevorzugt durch Entwässerung einer Fasersuspen-

sion gebildet. Ein "Karton" weist gegenüber einem Papier
insbesondere eine erhöhte mechanische Festigkeit auf.
Bevorzugt hat der "Karton" ein Mindestgewicht pro Qua-
dratmeter Kartonfläche von 130 g/m2 [Gramm/Quadrat-
meter]. Materialien mit einem geringeren Gewicht pro
Fläche werden häufig als Papier bezeichnet. Ein Karton
kann auch ein Verbundwerkstoff aus mehreren Schich-
ten Papier mit einem Gewicht pro Fläche unterhalb von
130 g/m2 [Gramm/Quadratmeter] sein. Gegebenenfalls
kann ein solcher Verbundwerkstoff auch Luft enthalten
und beispielsweise mit einer gewellten Papierschicht
ausgeführt sein. Ein solcher flächiger Werkstoff kann
auch aus einem Faserverbund gebildet sein oder einen
Faserverbund umfassen, welcher nicht kompakt ist, son-
dern offene oder geschlossene Poren aus Luft um-
schließt. Faserbasierte Packmaterialien haben gegenü-
ber Verpackungen aus Kunststoffmaterialien regelmäßig
beachtliche Vorteile hinsichtlich der Umweltverträglich-
keit und der Möglichkeiten des Recyclings.
[0016] Die Vorrichtung weist eine Matrize mit zumin-
dest einer Formkavität auf. Bei der Matrize handelt es
sich insbesondere um eine Metallform. Die Matrize kann
ein Negativ einer Form bzw. einer Außenform des (her-
zustellenden und/oder umgeformten) Verpackungsele-
ments zumindest teilweise bilden. Die zumindest eine
Formkavität kann nach Art einer Öffnung, Ziehöffnung
und/oder Mulde ausgebildet sein. Die zumindest eine
Formkavität kann in einer Oberseite der Matrize ausge-
bildet sein. Die Oberseite der Matrize kann eben ausge-
bildet sein. Die zumindest eine Formkavität kann bei-
spielsweise eine Tiefe von 1 mm [Millimeter] bis 50 mm,
bevorzugt 5 mm bis 20 mm, eine Breite von 5 mm bis
200 mm, bevorzugt 5 mm bis 50 mm, und/oder eine Län-
ge von 5 mm bis 200 mm, bevorzugt 5 mm bis 50 mm,
aufweisen. Die Tiefe kann sich insbesondere orthogonal
zu der Oberseite bemessen. Die Breite kann sich insbe-
sondere parallel zu der Oberseite und/oder orthogonal
zu der Länge bemessen. Die Länge kann sich insbeson-
dere parallel zu der Oberseite und/oder orthogonal zu
der Breite bemessen. Die Breite und/oder die Länge der
zumindest einen Formkavität können sich zumindest teil-
weise von der Oberseite bis zu einem Boden der zumin-
dest einen Formkavität verringern. Die zumindest eine
Formkavität kann sich von der Oberseite der Matrize bis
zu dem Boden der zumindest einen Formkavität zumin-
dest teilweise verjüngen.
[0017] Die Matrize kann eine Mehrzahl oder eine Viel-
zahl von Formkavitäten aufweisen. Die einzelnen Form-
kavitäten können identisch ausgebildet sein. Die Form-
kavitäten können in Reihen und/oder Zeilen zueinander
angeordnet sein. Beispielsweise können die Formkavi-
täten nach Art einer Matrix und/oder schachbrettartig an-
geordnet sein. Die Formkavitäten können, insbesondere
parallel zu der Oberseite der Matrize, voneinander be-
abstandet sein. Der Abstand kann beispielsweise 1 mm
bis 20 mm betragen.
[0018] Die Vorrichtung umfasst zumindest einen
Stempel, mit dem das Verpackungselement zur Ausbil-
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dung zumindest einer Formung, insbesondere teilweise,
in die zumindest eine Formkavität ziehbar ist. Die zumin-
dest eine Formung ist durch Tiefziehen und/oder durch
Ziehen des Verpackungselements in die zumindest eine
Formkavität insbesondere durch eine plastische Verfor-
mung des Verpackungselements erzeugbar. Die zumin-
dest eine Formung kann muschelförmig, schalenförmig
oder topfförmig ausbildbar sein. Das Verpackungsele-
ment kann (insbesondere in Folge der plastischen Ver-
formung) im Bereich der zumindest einen Formung zu-
mindest teilweise eine (erste) Materialstärke aufweisen,
die geringer ist als eine (zweite) Materialstärke des zu-
mindest einen ersten Verpackungselements außerhalb
der zumindest einen Formung. Die zumindest eine Form-
kavität kann ein Negativ der Form der zumindest einen
Formung bilden. Der zumindest eine Stempel kann nach
Art einer Patrize, eines Tiefziehstempels oder eines Prä-
gestocks ausgebildet sein. Eine Stempelform des zumin-
dest einen Stempels kann zumindest teilweise an eine
Form der zumindest einen Formkavität angepasst sein.
Der zumindest eine Stempel kann elektrisch, hydraulisch
und/oder pneumatische antreibbar bzw. verstellbar sein.
Der zumindest eine Stempel ist insbesondere relativ zu
der Matrix verstellbar. Der zumindest eine Stempel kann
zu der zumindest einen Formkavität ausgerichtet sein.
Die Vorrichtung kann eine Mehrzahl oder eine Vielzahl
von Stempeln aufweisen. Die einzelnen Stempel können
identisch ausgebildet sein. Die Stempel können in den
Reihen und/oder den Zeilen angeordnet sein. Beispiels-
weise können die Stempel nach Art der Matrix und/oder
schachbrettartig angeordnet sein. Eine Anzahl der Stem-
pel kann einer Anzahl der Formkavitäten entsprechen.
[0019] Die Vorrichtung umfasst zumindest einen Nie-
derhalter. Der zumindest eine Niederhalter kann zumin-
dest teilweise aus Metall bestehen. Der zumindest eine
Niederhalter kann zumindest teilweise nach Art einer
Platte oder eines Rings ausgebildet sein. Der zumindest
eine Niederhalter weist insbesondere zumindest eine
Stempelöffnung für den zumindest einen Stempel auf,
durch die der zumindest eine Stempel zumindest teilwei-
se in die zumindest eine Formkavität der Matrize verstell-
bar ist. Der zumindest eine Niederhalter kann eine Nie-
derhaltefläche aufweisen. Die Niederhaltefläche ist ins-
besondere eben ausgebildet. Der zumindest eine Nie-
derhalter bzw. die Niederhaltefläche des zumindest ei-
nen Niederhalters begrenzen zumindest teilweise einen
Spalt, in dem das Verpackungselement anordenbar ist.
Der Spalt erstreckt sich insbesondere um die zumindest
eine Formkavität. Der Spalt erstreckt sich insbesondere
in einer ebenen Spaltebene. Die Spaltebene verläuft ins-
besondere parallel zu der Niederhaltefläche des zumin-
dest einen Niederhalters. Der Spalt kann zumindest teil-
weise zwischen dem zumindest einen Niederhalter und
der Matrize ausgebildet sein. Die Vorrichtung kann einen
oberen Niederhalter und einen unteren Niederhalter auf-
weisen. Der Spalt kann insbesondere zwischen dem
oberen Niederhalter und dem unteren Niederhalter
und/oder zwischen dem oberen Niederhalter und der Ma-

trize ausgebildet sein.
[0020] Der zumindest eine Niederhalter ist insbeson-
dere zwischen einer Niederhalteposition und einer Frei-
gabestellung verstellbar. Der zumindest eine Niederhal-
ter kann zwischen der Niederhalteposition und der Frei-
gabestellung elektrisch, hydraulisch oder pneumatisch
verstellbar sein. Der zumindest eine Niederhalter ist ins-
besondere relativ zu der Matrize und/oder unabhängig
von dem zumindest einen Stempel verstellbar. Der obere
Niederhalter und der untere Niederhalter können relativ
zu der Matrize und/oder unabhängig von dem zumindest
einen Stempel verstellbar sein. Alternativ kann der untere
Niederhalter an der Matrize befestigt oder einteilig mit
der Matrize ausgebildet sein. In der Freigabestellung ist
das Verpackungselement in dem Spalt anordenbar. Das
Anordnen des Verpackungselements in dem Spalt kann
beispielsweise durch einen (insbesondere automati-
schen) Vorschub erfolgen. In der Niederhalteposition des
zumindest einen Niederhalters hält der zumindest eine
Niederhalter das Verpackungselement in dem Spalt nie-
der, sodass das Verpackungselement beim Ausbilden
der zumindest einen Formung durch den zumindest ei-
nen Stempel zwar in Richtung der zumindest einen Form-
kavität rutschen bzw. fließen, aber keine Falten bilden
kann. In der Niederhalteposition des zumindest einen
Niederhalters kann der Spalt (insbesondere orthogonal
zu der Spaltebene) eine Spaltbreite aufweisen, die ins-
besondere (im Wesentlichen) einer Materialstärke bzw.
Dicke des Verpackungselements entsprechen kann. Die
Spaltbreite kann beispielsweise 0,1 mm bis 2 mm betra-
gen. Die Spaltbreite kann in der Niederhalteposition
und/oder beim Ausbilden der zumindest einen Formung
variierbar sein bzw. variiert werden. Hierdurch sind auf
das Verpackungselement unterschiedliche Kräfte, bei-
spielsweise in Abhängigkeit einer Position des Stempels,
ausübbar. Hierdurch ist das Nachfließen des Verpa-
ckungselements beim Ausbilden der zumindest einen
Formung (gezielt) variierbar bzw. steuerbar.
[0021] Die Vorrichtung umfasst zumindest ein Fixie-
rungselement, mit dem in zumindest einem Bereich des
Spalts ein Nachfließen des Verpackungselements beim
Ausbilden der zumindest einen Formung zumindest re-
duzierbar ist. Dies kann insbesondere bedeuten, dass
das Verpackungselement durch das zumindest eine Fi-
xierungselement, insbesondere im Bereich des zumin-
dest einen Fixierungselements, in dem Spalt einklemm-
bar und/oder fixierbar ist, sodass das Verpackungsele-
ment beim Ausbilden der zumindest einen Formung im
Bereich des zumindest einen Fixierungselements zumin-
dest weniger stark (oder gar nicht) in Richtung der zu-
mindest einen Formkavität nachfließen kann als in zu-
mindest einem anderen, insbesondere von dem zumin-
dest einen Fixierungselement entfernten, Bereich des
Spalts. Unter "Nachfließen" kann insbesondere ein Flie-
ßen oder ein Rutschen des Verpackungselements durch
den Spalt in Richtung der zumindest einen Formkavität
beim Ausbilden der zumindest einen Formung verstan-
den werden. Das Nachfließen entsteht insbesondere
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durch das Ziehen des Verpackungselements durch den
zumindest einen Stempel in die zumindest eine Formka-
vität. Durch das zumindest eine Fixierungselement kann
das Nachfließen des Verpackungselements beim Aus-
bilden der zumindest einen Formung in zumindest einem
Bereich des Spalts, insbesondere lokal und/oder varia-
bel, steuerbar sein. Das zumindest eine Fixierungsele-
ment erstreckt sich insbesondere nicht vollständig um
die zumindest eine Formkavität. Das zumindest eine Fi-
xierungselement ist insbesondere nicht im Bereich der
zumindest einen Formkavität ausgebildet. Das zumin-
dest eine Fixierungselement kann an die zumindest eine
Formkavität grenzen oder von der zumindest einen
Formkavität (insbesondere parallel zu der Spaltebene)
einen Abstand aufweisen. Der Abstand kann beispiels-
weise 1 mm bis 50 mm betragen. Das zumindest eine
Fixierungselement sticht insbesondere nicht durch das
Verpackungselement. Die Vorrichtung kann eine Mehr-
zahl oder Vielzahl von Fixierungselementen aufweisen.
Die Fixierungselemente können in Reihen und/oder
Spalten, beispielsweise nach Art einer Matrix und/oder
schachbrettartig, angeordnet sein. Die Fixierungsele-
ment können identisch ausgebildet sein.
[0022] Das zumindest eine Fixierungselement er-
streckt sich zumindest teilweise durch den Spalt. Das
zumindest eine Fixierungselement kann sich, insbeson-
dere in der Niederhalteposition des zumindest einen Nie-
derhalters, (insbesondere orthogonal zu der Spaltebene)
vollständig durch den Spalt erstrecken.
[0023] Durch das zumindest eine Fixierungselement
ist ein Fließverhalten des Verpackungselements in dem
Spalt gezielt beeinflussbar bzw. steuerbar, sodass ins-
besondere die zumindest eine Formung mit einem grö-
ßeren Umformgrad ausbildbar ist und/oder eine Mehr-
zahl von Formungen mit einem geringeren Abstand zu-
einander in dem Verpackungselement ausbildbar sind.
Zudem können durch das zumindest eine Fixierungse-
lement Risse in dem Verpackungselement im Bereich
des zumindest einen Fixierungselements vermieden
werden, die ohne das zumindest eine Fixierungselement
durch ein Überschreiten einer Dehngrenze des Verpa-
ckungselements entstehen würden.
[0024] Mit der Vorrichtung kann zumindest ein erstes
Verpackungselement und/oder zumindest ein zweites
Verpackungselement für die Verpackung umformbar
sein. Das zumindest eine erste Verpackungselement
und das zumindest eine zweite Verpackungselement
können bei der Herstellung der Verpackung in einer Ver-
bindungsebene miteinander verbunden werden. Die Ver-
bindungsebene ist bevorzugt eben. In der Verbindungs-
ebene ist zumindest ein Verbindungsbereich ausgebil-
det, in dem das zumindest eine erste Verpackungsele-
ment und das zumindest eine zweite Verpackungsele-
ment miteinander verbunden bzw. aneinander befestigt
sind. Insbesondere sind in dem zumindest einen Verbin-
dungsbereich eine erste Innenfläche des zumindest ei-
nen ersten Verpackungselements und eine zweite Innen-
fläche des zumindest einen zweiten Verpackungsele-

ments miteinander verbunden bzw. aneinander befes-
tigt. Der zumindest eine Verbindungsbereich kann bei-
spielsweise durch ein Haftmittel oder einen Klebstoff aus-
gebildet sein. Bevorzugt ist allerdings, dass der zumin-
dest eine Verbindungsbereich ohne zusätzliche Materi-
alien ausgebildet ist. Beispielsweise kann der zumindest
eine Verbindungsbereich durch eine stoffschlüssige Ver-
bindung zwischen dem faserbasierten Packmaterial des
zumindest einen ersten Verpackungselements und des
zumindest einen zweiten Verpackungselements ausge-
bildet sein. Der zumindest eine Verbindungsbereich
kann durch eine Siegelung des zumindest einen ersten
Verpackungselements und/oder des zumindest einen
zweiten Verpackungselements ausgebildet sein. Die
Siegelung ist beispielsweise mithilfe eines (bekannten)
Siegelverfahrens für faserbasierte Materialien bzw. mit-
hilfe eines Papiersiegelverfahrens, beispielsweise unter
Einwirkung von Feuchtigkeit, Druck und/oder Wärme,
herstellbar. Der zumindest eine Verbindungsbereich
kann peelfähig sein. Der zumindest eine Verbindungs-
bereich kann zerstörungsfrei (das heißt ohne Zerstörung
des zumindest einen ersten Verpackungselements
und/oder des zumindest einen zweiten Verpackungse-
lements) lösbar sein. Der zumindest eine Verbindungs-
bereich kann sich in der Verbindungsebene um zumin-
dest eine Aufnahmekavität der Verpackung erstrecken.
Insbesondere kann sich in der Verbindungsebene um
jede Aufnahmekavität ein Verbindungsbereich, insbe-
sondere ringförmig, erstrecken. Die Verbindungsberei-
che können voneinander beabstandet sein. Zur Ausbil-
dung des zumindest einen Verbindungsbereichs kann
auf dem zumindest einen ersten Verpackungselement
und/der dem zumindest einen zweiten Verpackungsele-
ments (vorab) ein Fügemedium, eine Siegelschicht
und/oder Lack appliziert sein.
[0025] Die Verpackung umfasst zumindest eine Auf-
nahmekavität für das Packgut, die durch zumindest eine
(erste) Formung des ersten Verpackungselements
und/oder durch die zumindest eine (zweite) Formung des
zumindest einen zweiten Verpackungselements gebildet
ist. In der zumindest einen Aufnahmekavität ist das Pack-
gut insbesondere vollständig von dem zumindest einen
ersten Verpackungselement und dem zumindest einen
zweiten Verpackungselement umgeben. Die zumindest
eine Aufnahmekavität kann insbesondere fluiddicht, gas-
dicht und/oder luftdicht ausgebildet sein.
[0026] Die zumindest eine erste Formung und die zu-
mindest eine zweite Formung können ausgehend von
der Verbindungsebene in entgegengesetzte Richtungen
ausgebildet bzw. gewölbt sein. Die zumindest eine erste
Formung und/oder die zumindest eine zweite Formung
sind bevorzugt als (lokal begrenzte) Auswölbungen aus-
geführt. Solche Auswölbungen haben bevorzugt Wan-
dungen, die sich an einen umlaufenden Randbereich an-
schließen und einen Boden, der die tiefste Stelle der Aus-
wölbung bildet.
[0027] Das zumindest eine erste Verpackungselement
und das zumindest eine zweite Verpackungselement

7 8 



EP 4 368 382 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sind insbesondere derart miteinander verbunden, dass
(jeweils) eine erste Formung mit (jeweils) einer zweiten
Formung eine (einzige) Aufnahmekavität bilden. Bei-
spielsweise kann jede erste Formung mit (jeweils) einer
zweiten Formung eine (einzige) Aufnahmekavität bilden.
Die zumindest eine erste Formung und die zumindest
eine zweite Formung können sich zumindest teilweise
oder vollständig überlappen, sodass diese die zumindest
eine Aufnahmekavität bilden. Die zumindest eine erste
Formung und/oder die zumindest eine zweite Formung
können miteinander korrespondieren. Unter "Korrespon-
dieren" kann verstanden werden, dass jeweils genau ei-
ne erste Formung des zumindest einen ersten Verpa-
ckungselements genau einer zweiten Formung des zu-
mindest einen zweiten Verpackungselements zugeord-
net ist. Jede erste Formung des zumindest einen ersten
Verpackungselements kann eine korrespondierende
zweite Formung des zumindest einen zweiten Verpa-
ckungselements aufweisen, durch die die zumindest ei-
ne Aufnahmekavität gebildet ist. Eine erste Anzahl der
zumindest einen ersten Formung kann einer zweiten An-
zahl der zumindest einen zweiten Formung entsprechen.
[0028] Es kann vorgesehen sein, dass (nur) das zu-
mindest eine erste Verpackungselement zumindest eine
erste Formung und das zumindest eine zweite Verpa-
ckungselement keine zweite Formung aufweist. Alterna-
tiv kann vorgesehen sein, dass das zumindest eine erste
Verpackungselement keine erste Formung und (nur) das
zumindest eine zweite Verpackungselement zumindest
eine zweite Formung aufweist. Zudem kann vorgesehen
sein, dass das zumindest eine erste Verpackungsele-
ment zumindest eine erste Formung und das zumindest
eine zweite Verpackungselement zumindest eine zweite
Formung aufweisen.
[0029] Die Verpackung kann eine Mehrzahl oder Viel-
zahl von Aufnahmekavitäten aufweisen. Die Aufnahme-
kavitäten können in einer Mehrzahl von Reihen und/oder
Spalten angeordnet sein. Die Aufnahmekavitäten kön-
nen nach Art einer Matrix und/oder schachbrettartig an-
geordnet sein. Mit der Matrix bzw. durch die schachbrett-
artige Anordnung ist bevorzugt eine gleichmäßige An-
ordnung von Reihen und Spalten von Aufnahmekavitä-
ten bzw. Formungen gemeint.
[0030] Das Packgut ist zur Entnahme aus der zumin-
dest einen Aufnahmekavität durch das zumindest eine
erste Verpackungselement und/oder das zumindest eine
zweite Verpackungselement beispielsweise hindurch-
drückbar. Dabei kann das zumindest eine erste Verpa-
ckungselement und/oder das zumindest eine zweite Ver-
packungselement im Bereich der zumindest einen For-
mung reißen und/oder brechen.
[0031] Das zumindest eine Fixierungselement kann an
dem zumindest einen Niederhalter ausgebildet oder an
dem zumindest einen Niederhalter befestigt sein. Das
zumindest eine Fixierungselement kann einteilig
und/oder stoffschlüssig mit dem zumindest einen Nie-
derhalter ausgebildet sein. Alternativ kann das zumin-
dest eine Fixierungselement in einer Aufnahme des zu-

mindest einen Niederhalters befestigt sein. Das zumin-
dest eine Fixierungselement kann an dem oberen Nie-
derhalter und/oder unteren Niederhalter ausgebildet
oder an dem oberen Niederhalter und/oder unteren Nie-
derhalter befestigt sein. Das zumindest eine Fixierungs-
element ist insbesondere mit dem zumindest einen Nie-
derhalter bewegbar. Das zumindest eine Fixierungsele-
ment kann von der Niederhaltefläche des zumindest ei-
nen Niederhalters (insbesondere orthogonal zu der Nie-
derhaltefläche des zumindest einen Niederhalters
und/oder der Spaltebene des Spalts) mit einer Länge her-
vorragen, die beispielsweise 1 mm bis 5 mm betragen
kann. Das zumindest eine Fixierungselement kann von
der ersten Niederhaltefläche des oberen Niederhalters
und/oder von der zweiten Niederhaltefläche des unteren
Niederhalters mit der Länge hervorragen.
[0032] Das zumindest eine Fixierungselement kann an
der Matrize ausgebildet oder an der Matrize befestigt
sein. Das zumindest eine Fixierungselement kann ein-
teilig und/oder stoffschlüssig mit der Matrize ausgebildet
sein. Alternativ kann das zumindest eine Fixierungsele-
ment in einer Aufnahme der Matrize befestigt sein.
[0033] Das zumindest eine Fixierungselement kann an
dem zumindest einen Niederhalter und/oder an der Ma-
trize ausgebildet sein. Das zumindest eine Fixierungse-
lement kann an dem zumindest einen Niederhalter
und/oder der Matrize befestigt sein.
[0034] Das zumindest eine Fixierungselement kann
nach Art eines Stifts, eines Bolzens oder eines Pins aus-
gebildet sein. Das zumindest eine Fixierungselement
kann (insbesondere parallel zu der Niederhaltefläche
des zumindest einen Niederhalters und/oder der Spalte-
bene des Spalts) einen runden, ovalen, quadratischen,
rechteckigen oder mehreckigen Querschnitt aufweisen.
Das zumindest eine Fixierungselement kann (insbeson-
dere parallel zu der Niederhaltefläche des zumindest ei-
nen Niederhalters und/oder der Spaltebene des Spalts)
einen Durchmesser von beispielsweise 1 mm bis 10 mm
aufweisen. Der Durchmesser kann entlang des zumin-
dest einen Fixierungselements konstant sein.
[0035] Die Vorrichtung kann zumindest eine Vertie-
fung aufweisen, in die das Verpackungselement durch
das zumindest eine Fixierungselement drückbar ist. Das
Verpackungselement ist durch das zumindest eine Fixie-
rungselement insbesondere in der zumindest einen Ver-
tiefung fixierbar bzw. einklemmbar. Das zumindest eine
Fixierungselement kann sich, insbesondere in der Nie-
derhalteposition des zumindest einen Niederhalters in
die zumindest eine Vertiefung erstrecken. Die zumindest
eine Vertiefung kann beispielsweise als Kerbe oder Boh-
rung ausgebildet sein. Die zumindest eine Vertiefung
kann (insbesondere orthogonal zu der Niederhaltefläche
und/oder der Spaltebene) eine Vertiefungstiefe von bei-
spielsweise 1 mm bis 5 mm und/oder (insbesondere pa-
rallel zu der Niederhaltefläche und/oder der Spaltebene)
einen Vertiefungsdurchmesser von beispielsweise 2 mm
bis 12 mm aufweisen. Je Fixierungselement kann eine
Vertiefung vorgesehen sein. Das zumindest eine Fixie-
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rungselement und die zumindest eine Vertiefung kön-
nen, insbesondere orthogonal zu der Spaltebene, zuein-
ander ausgerichtet und/oder koaxial zueinander ausge-
bildet sein.
[0036] Ist das zumindest eine Fixierungselement an
dem oberen Niederhalter ausgebildet oder befestigt,
kann die zumindest eine Vertiefung in dem unteren Nie-
derhalter ausgebildet sein. Ist das zumindest eine Fixie-
rungselement an dem unteren Niederhalter ausgebildet
oder befestigt, kann die zumindest eine Vertiefung in dem
oberen Niederhalter ausgebildet sein.
[0037] Die zumindest eine Vertiefung kann in der Ma-
trize ausgebildet sein.
[0038] Die zumindest eine Vertiefung kann kleiner als
die zumindest eine Formkavität sein. Insbesondere kann
die Vertiefungstiefe der zumindest einen Vertiefung klei-
ner als die Tiefe der zumindest einen Formkavität
und/oder der Vertiefungsdurchmesser der zumindest ei-
nen Vertiefung kleiner als die Breite und/oder Länge der
zumindest einen Formkavität sein. Ein erstes Volumen
der zumindest einen Vertiefung kann kleiner als ein zwei-
tes Volumen der zumindest einen Formkavität sein. Bei-
spielsweise kann das erste Volumen maximal 20 % des
zweiten Volumens entsprechen.
[0039] Durch das zumindest eine Fixierungselement
kann in dem Verpackungselement zumindest eine plas-
tische Verformung ausbildbar sein. Die zumindest eine
plastische Verformung kann insbesondere durch das
Drücken des Verpackungselements in die zumindest ei-
ne Vertiefung durch das zumindest eine Fixierungsele-
ment ausbildbar sein, insbesondere wenn der zumindest
eine Niederhalter aus der Freigabestellung in die Nieder-
halteposition verstellt wird. Der zumindest einen Nieder-
halter kann somit nicht nur dem Niederhalten des Ver-
packungselements in dem Spalt, sondern zusätzlich der
Umformung des Verpackungselements dienen. Ein (ers-
ter) Umformgrad des Verpackungselements kann in der
zumindest einen plastischen Verformung kleiner sein als
ein (zweiter) Umformgrad des Verpackungselements in
der zumindest einen Formung sein. Die zumindest eine
plastische Verformung kann muschelförmig, schalenför-
mig oder topfförmig ausbildbar sein. Die zumindest eine
plastische Formung kann bei der Herstellung der Verpa-
ckung als Ausrichthilfe zur Ausrichtung des zumindest
einen ersten Verpackungselements zu dem zumindest
einen zweiten Verpackungselement dienen. Die zumin-
dest eine plastische Verformung kann, beispielsweise
nach Art einer Stabilitätsicke, eine Stabilität des Verpa-
ckungselements erhöhen. Die zumindest eine plastische
Verformung kann als Ausrisslasche dienen, mit der die
zumindest eine Aufnahmekavität der Verpackung öffen-
bar ist.
[0040] Einem weiteren Aspekt folgend wird auch ein
Verfahren zum Umformen eines Verpackungselements,
das zumindest teilweise aus einem faserbasierten Pack-
material besteht, mit einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung vorgeschlagen, das zumindest die folgenden Schrit-
te aufweist:

a) Niederhalten des Verpackungselements in einem
Spalt der Vorrichtung mit einem Niederhalter;
b) Ausbilden zumindest einer Formung in dem Ver-
packungselement, indem das Verpackungselement
mit zumindest einem Stempel in zumindest eine
Formkavität einer Matrize gezogen wird; und
c) zumindest Reduzieren eines Nachfließens des
Verpackungselements in zumindest einem Bereich
des Spalts mit zumindest einem Fixierungselement
beim Ausbilden der zumindest einen Formung, wo-
bei sich das zumindest eine Fixierungselement zu-
mindest teilweise durch den Spalt erstreckt.

[0041] Die Schritte a) bis c) können zumindest teilwei-
se gleichzeitig und/oder zeitlich überlappend ausgeführt
werden.
[0042] Anzumerken ist, dass die im Zusammenhang
mit der Vorrichtung geschilderten Vorteile und Merkmale
auch für das Verfahren anwendbar und übertragbar sind.
Daher wird für weitere Einzelheiten zu dem Verfahren
vollumfänglich auf die Beschreibung der Vorrichtung ver-
wiesen.
[0043] Die Erfindung sowie das technische Umfeld der
Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren nä-
her erläutert. Die Figuren zeigen ein bevorzugtes Aus-
führungsbeispiel, auf welche die Erfindung nicht be-
schränkt ist. Es ist insbesondere darauf hinzuweisen,
dass die Figuren und insbesondere die in den Figuren
dargestellten Größenverhältnisse nur schematisch sind.
Es zeigen beispielhaft und schematisch:

Fig.1: eine Teilansicht einer Vorrichtung zum Umfor-
men eines Verpackungselements in einem
Querschnitt;

Fig. 2: eine Verpackung in einem Querschnitt; und

Fig. 3: die Verpackung in einer Draufsicht.

[0044] Fig. 1 zeigt eine Teilansicht einer Vorrichtung 1
zum Umformen von in den Fig. 2 und 3 gezeigten Ver-
packungselementen 2, 13 in einem Querschnitt. Die Vor-
richtung 1 umfasst eine Matrize 3, einen oberen Nieder-
halter 7, einen unteren Niederhalter 8 und eine Mehrzahl
von Stempeln 5, von denen in der Fig. 1 lediglich einer
zu erkennen ist.
[0045] Der obere Niederhalter 7 weist eine erste Nie-
derhaltefläche 14 und der untere Niederhalter 8 eine
zweite Niederhaltefläche 15 auf. Die erste Niederhal-
tefläche 14 und die zweite Niederhaltefläche 15 sind
eben und liegen sich parallel gegenüber. Zwischen dem
oberen Niederhalter 7 und dem unteren Niederhalter 8
bzw. zwischen der ersten Niederhaltefläche 14 und der
zweiten Niederhaltefläche 15 ist ein Spalt 9 ausgebildet,
der sich entlang einer ebenen Spaltebene 16 erstreckt.
Die Spaltebene 16 verläuft parallel zu den Niederhalteflä-
che 14, 15 der Niederhalter 7, 8. Der Spalt 9 weist ortho-
gonal zu der Spaltebene 16 eine Spaltbreite 20 auf. Der
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untere Niederhalter 8 ist an der Matrize 3 befestigt, so-
dass die zweite Niederhaltefläche 15 des unteren Nie-
derhalters 8 bündig mit einer Oberseite 17 der Matrize 3
abschließt. Der obere Niederhalter 7 ist in einer Bewe-
gungsrichtung 18 senkrecht zu der ersten Niederhalteflä-
che 14, der zweiten Niederhaltefläche 16 und/oder der
Spaltebene 16 zwischen einer in der Fig. 1 gezeigten
Niederhalteposition 19 und einer in der Fig. 1 nicht ge-
zeigten Freigabestellung verstellbar. Der obere Nieder-
halter 7 ist unabhängig von der Matrize 3, dem unteren
Niederhalter 8 und dem Stempel 5 verstellbar. In der Nie-
derhalteposition 19 entspricht die Spaltbreite 20 (im We-
sentlichen) einer in der Fig. 2 gezeigten Materialstärke
21 einer der Verpackungselemente 2, 13.
[0046] Der obere Niederhalter 7 umfasst eine Mehr-
zahl von Fixierungselementen 10, von denen in der Fig.
1 lediglich einer erkennbar ist. Das Fixierungselement
10 ist hier nach Art eines Pins ausgebildet. Das Fixie-
rungselement 10 ist in einer Aufnahme 22 des oberen
Niederhalters 7 befestigt, die hier als Bohrung ausgebil-
det ist. Das Fixierungselement 10 erstreckt sich ortho-
gonal zu der ersten Niederhaltefläche 14 des oberen Nie-
derhalters 7. Das Fixierungselement 10 ragt von der ers-
ten Niederhaltefläche 14 (orthogonal zu der ersten Nie-
derhaltefläche 14) mit einer Länge 23 hervor und weist
(parallel zu der ersten Niederhaltefläche 14) einen
Durchmesser 24 auf. Alle Fixierungselemente 10 können
identisch ausgebildet sein.
[0047] In der Niederhalteposition 19 des oberen Nie-
derhalters 7 erstreckt sich das Fixierungselement 10 in
eine Vertiefung 11 des unteren Niederhalters 8. Der un-
tere Niederhalter 8 weist eine Mehrzahl von Vertiefungen
11 auf, von denen in der Fig. 1 lediglich eine erkennbar
ist. Die Vertiefung 11 ist in der zweiten Niederhaltefläche
15 nach Art einer Bohrung ausgebildet. Die Vertiefung
11 weist von der zweiten Niederhaltefläche 15 (orthogo-
nal zu der zweiten Niederhaltefläche 15) eine Vertiefung-
stiefe 25 und (parallel zu der zweiten Niederhaltefläche
15) einen Vertiefungsdurchmesser 26 auf. Alle Vertie-
fungen 11 können identisch ausgebildet sein.
[0048] In der Freigabestellung des oberen Niederhal-
ters 7 erstreckt sich das Fixierungselement 10 nicht in
die Vertiefung 11, sodass das in den Fig. 2 und 3 gezeigte
Verpackungselement 2, 13 in dem Spalt 9 anordenbar
ist. Nach dem Anordnen des Verpackungselements 2,
13 in dem Spalt 9 ist der obere Niederhalter 7 in die Nie-
derhalteposition 19 verstellbar, sodass das Verpa-
ckungselement 2, 13 zwischen dem oberen Niederhalter
7 und dem unteren Niederhalter 8 und/oder zwischen
dem oberen Niederhalter 7 und der Matrize 3 einge-
klemmt ist. Dabei drücken die Fixierungselemente 10 das
Verpackungselement 2, 13 in die Vertiefungen 11, so-
dass in dem Verpackungselement 2, 13 die in der Fig. 3
erkennbaren plastischen Verformungen 12.1, ..., 12.8
ausgebildet werden. Die Fixierungselemente 10 stechen
insbesondere nicht durch das Verpackungselement 2,
13.
[0049] Die Matrize 3 weist eine Mehrzahl von Formka-

vitäten 4 auf, von denen in der Fig. 1 lediglich eine er-
kennbar ist. Die Formkavität 4 und der Stempel 5 sind in
der Fig. 1 nur teilweise dargestellt. Die Formkavität 4 ist
in der Oberseite 17 der Matrize 3 ausgebildet. Die Form-
kavität 4 weist von der Oberseite 17 (orthogonal zu der
Oberseite 17) eine Tiefe 27 und (parallel zu der Oberseite
17) eine Breite 28 auf. Alle Formkavitäten 4 können iden-
tisch ausgebildet sein.
[0050] Der Stempel 5 ist durch eine Stempelöffnung
29 des oberen Niederhalters 7 in die Formkavität 4 be-
wegbar, sodass das Verpackungselement 2, 13 aus dem
Spalt 9 bzw. aus der Spaltebene 16 durch den Stempel
5 in die Formkavität 4 ziehbar ist.
[0051] Hierdurch sind in dem Verpackungselement 2,
13 in den Fig. 2 und 3 erkennbare erste Formungen
6.1, ..., 6.6 ausbildbar. Beim Ziehen des Verpackungse-
lements 2, 13 in die Formkavität 4 ist ein Nachfließen
des Verpackungselements 2, 13 aus dem Bereich des
Spalts 9, in dem sich das Fixierungselement 10 befindet,
in die Formkavität 4 im Vergleich zu einem Bereich des
Spalts 9, in dem sich kein Fixierungselement 10 befindet,
durch das Fixierungselement 10 zumindest reduzierbar.
Das Fixierungselement 10 kann das Verpackungsele-
ment 2, 13 in der Vertiefung 11 fixieren, sodass das Ver-
packungselement 2, 13 nur aus anderen Bereichen des
Spalts 9 in die Formkavität 4 nachfließen kann.
[0052] Fig. 2 zeigt eine Verpackung 30 in einem Quer-
schnitt entlang einer in der Fig. 3 gezeigten Schnittlinie
II-II. Die Verpackung 30 weist ein mit der in der Fig. 1
gezeigten Vorrichtung 1 umgeformtes (oberes) erstes
Verpackungselement 2 und ein mit der Vorrichtung 1 um-
geformtes (unteres) zweites Verpackungselement 13
auf. Das erste Verpackungselement 2 umfasst eine
Mehrzahl von ersten Formungen 6.1, ..., 6.6 (siehe auch
Fig. 3) und das zweite Verpackungselement 13 eine ent-
sprechende Anzahl von zweiten Formungen 45.1, 45.2.
Die ersten Formungen 6.1, ..., 6.6 sind nach Art von Aus-
stülpungen ausgebildet, sodass die ersten Formungen
6.1, ..., 6.6 aus einer ersten Grundebene 31 des ersten
Verpackungselementes 2 hervorstehen. Die zweiten
Formungen 45.1, 45.2 sind ebenfalls nach Art von Aus-
stülpungen ausgebildet, sodass die zweiten Formungen
45.1, 45.2 aus einer zweiten Grundebene 32 des zweiten
Verpackungselementes 13 hervorstehen.
[0053] Das erste Verpackungselement 2 und das zwei-
te Verpackungselement 13 sind in einer Verbindungse-
bene 33 miteinander verbunden, sodass jeweils eine ers-
te Formung 6.1, ..., 6.6 mit einer zweiten Formung 45.1,
45.2 eine Aufnahmekavität 34 für ein Packgut 35 bildet.
Die einzelnen Aufnahmekavitäten 34 können in einem
nachfolgenden Prozess vereinzelt werden, beispielwei-
se durch Stanzen. Die vereinzelten Aufnahmekavitäten
34 können dann als eigenständige Verpackungen 30 die-
nen. Das erste Verpackungselement 2 weist eine erste
Innenfläche 36 und das zweite Verpackungselement 13
eine zweite Innenfläche 37 auf, mit denen die Verpa-
ckungselemente 2, 13 aneinander liegen bzw. sich kon-
taktieren. Zur Verbindung des ersten Verpackungsele-
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mentes 2 und des zweiten Verpackungselementes 13 ist
in der Verbindungsebene 33 bzw. zwischen den Innen-
flächen 36, 37 ein Verbindungsbereich 38 ausgebildet,
der sich in der Verbindungsebene 33 um die Aufnahme-
kavitäten 34 erstreckt.
[0054] Fig. 3 zeigt die Verpackung 30 in einer Drauf-
sicht mit Blick auf eine Außenfläche 39 des ersten Ver-
packungselements 2, sodass das mit dem ersten Verpa-
ckungselement 2 verbundene zweite Verpackungsele-
ment 13 in der Fig. 3 nicht sichtbar ist. Die Aufnahmeka-
vitäten 34 bzw. die ersten Formungen 6.1, ..., 6.6 und
die in der Fig. 2 erkennbaren zweiten Formungen 45.1,
45.2 sind in einer Mehrzahl von Reihen 40 und Spalten
41 beispielsweise nach Art einer Matrix bzw. schach-
brettartig ausgebildet.
[0055] Zu erkennen sind in der Fig. 3 die in den Ver-
packungselementen 2, 13 durch die Fixierungselemente
10 (siehe Fig. 1) ausgebildeten plastischen Verformun-
gen 12.1, ..., 12.8. Durch die Fixierungselemente 10 bzw.
die plastischen Verformungen 12.1, ..., 12.8 konnte aus
(nicht gepunktet dargestellten) ersten Bereichen 42 der
Verpackungselemente 2, 13 mehr Material der Verpa-
ckungselemente 2, 13 in Richtung der Formkavitäten 4
(siehe Fig. 1), der ersten Formungen 6.1, ... 6.6 und/oder
der zweiten Formungen 45.1, 45.2 (siehe Fig. 2) nach-
fließen als aus (gepunktet dargestellten) zweiten Berei-
chen 43 der Verpackungselemente 2, 13. Dies ist in der
Fig. 3 mit entsprechenden Pfeilen 44 dargestellt.
[0056] Durch die Erfindung werden größere Umform-
grade des Verpackungselements 2, 13 ermöglicht.

Bezugszeichenliste

[0057]

1 Vorrichtung
2 erstes Verpackungselement
3 Matrize
4 Formkavität
5 Stempel
6.1, ..., 6.6 erste Formung
7 oberen Niederhalter
8 unterer Niederhalter
9 Spalt
10 Fixierungselement
11 Vertiefung
12.1, ..., 12.8 plastische Verformung
13 zweites Verpackungselement
14 erste Niederhaltefläche
15 zweite Niederhaltefläche
16 Spaltebene
17 Oberseite
18 Bewegungsrichtung
19 Niederhalteposition
20 Spaltbreite
21 Materialstärke
22 Aufnahme
23 Länge

24 Durchmesser
25 Vertiefungstiefe
26 Vertiefungsdurchmesser
27 Tiefe
28 Breite
29 Stempelöffnung
30 Verpackung
31 erste Grundebene
32 zweite Grundebene
33 Verbindungsebene
34 Aufnahmekavität
35 Packgut
36 erste Innenfläche
37 zweite Innenfläche
38 Verbindungsbereich
39 Außenfläche
40 Reihe
41 Spalte
42 erster Bereich
43 zweiter Bereich
44 Pfeil
45.1, 45.2 zweite Formung

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Umformen eines Verpackungs-
elements (2, 13), das zumindest teilweise aus einem
faserbasierten Packmaterial besteht, zumindest auf-
weisend:

- eine Matrize (3) mit zumindest einer Formka-
vität (4);
- zumindest einen Stempel (5), mit dem das Ver-
packungselement (2, 13) zur Ausbildung zumin-
dest einer Formung (6.1, ..., 6.6) in die zumin-
dest eine Formkavität (4) ziehbar ist;
- zumindest einen Niederhalter (7, 8) zum Nie-
derhalten des Verpackungselements (2, 13) in
einem Spalt (9); und
- zumindest ein Fixierungselement (10), mit dem
in zumindest einem Bereich des Spalts (9) ein
Nachfließen des Verpackungselements (2, 13)
beim Ausbilden der zumindest einen Formung
(6.1, ..., 6.6) zumindest reduzierbar ist, wobei
sich das zumindest eine Fixierungselement (10)
zumindest teilweise durch den Spalt (9) er-
streckt.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei das zumin-
dest eine Fixierungselement (10) an dem zumindest
einen Niederhalter (7, 8) ausgebildet oder an dem
zumindest einen Niederhalter (7, 8) befestigt ist.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei das zumin-
dest eine Fixierungselement (10) an der Matrize (3)
ausgebildet oder an der Matrize (3) befestigt ist.
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4. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das zumindest eine Fixierungsele-
ment (10) nach Art eines Stifts, eines Bolzens oder
eines Pins ausgebildet ist.

5. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, aufweisend zumindest eine Vertiefung
(11), in die das Verpackungselement (2, 13) durch
das zumindest eine Fixierungselement (10) drück-
bar ist.

6. Vorrichtung (1) nach Anspruch 5, wobei die zumin-
dest eine Vertiefung (11) in dem zumindest einen
Niederhalter (7, 8) ausgebildet ist.

7. Vorrichtung (1) nach Anspruch 5, wobei die zumin-
dest eine Vertiefung (11) in der Matrize (3) ausge-
bildet ist.

8. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
wobei die zumindest eine Vertiefung (11) kleiner als
die zumindest eine Formkavität (4) ist.

9. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei durch das zumindest eine Fixie-
rungselement (10) in dem Verpackungselement (2,
13) zumindest eine plastische Verformung (12.1, ...,
12.8) ausbildbar ist.

10. Verfahren zum Umformen eines Verpackungsele-
ments (2, 13), das zumindest teilweise aus einem
faserbasierten Packmaterial besteht, mit einer Vor-
richtung (1) nach einem der vorhergehenden Paten-
tansprüche, aufweisend zumindest die folgenden
Schritte:

a) Niederhalten des Verpackungselements (2,
13) in einem Spalt (9) der Vorrichtung (1) mit
einem Niederhalter (7, 8);
b) Ausbilden zumindest einer Formung (6.1, ...,
6.6) in dem Verpackungselement (2, 13), indem
das Verpackungselement (2, 13) mit zumindest
einem Stempel (5) in zumindest eine Formkavi-
tät (4) einer Matrize (3) gezogen wird; und
c) zumindest Reduzieren eines Nachfließens
des Verpackungselements (2, 13) in zumindest
einem Bereich des Spalts (9) mit zumindest ei-
nem Fixierungselement (10) beim Ausbilden der
zumindest einen Formung (6.1, ..., 6.6), wobei
sich das zumindest eine Fixierungselement (10)
zumindest teilweise durch den Spalt (9) er-
streckt.
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